
       DER 

TITELSCHUTZ 

             ANZEIGER
Deutschlands führendes Spezialmedium für Titelschutz

Für Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, digitale Medien, Hörfunk, TV, Film und Software

Nr. 1557, Woche 11, 18. März 2022

Diese Woche

25 neue Titel

www.titelschutzanzeiger.de · Fon: +49 40 609009-0 · Fax: +49 40 609009-66

Der Virologe Prof. Dr. 
Christian Drosten, der un-
ter anderem durch den Co-
rona-Podcast des NDR eine 
hohe Bekanntheit und auch 
Wertschätzung erfahren hat, 
musste im Gegenzug auch 
eine Reihe von teilweise hef-
tigen Attacken ertragen. So 
warf der Physiker Prof. Dr. 
Roland Wiesendanger dem 
Virologen im Interview mit 
dem Magazin Cicero unter 

anderem vor, die Bevölke-
rung über den Ursprung des 
Corona-Virus getäuscht zu 
haben. 

Per Einstweiliger Verfügung 
ging Prof. Drosten mit Un-
terstützung seines Anwalts 
Dr. Gernot Lehr (Partner 
der Kanzlei Redeker Sell-
ner Rehs in Bonn) gegen 
die Äußerungen von Prof. 
Wiesendanger  vor. Mit 

Beschluss vom 14. März 
2022 (Az.: 324 O 88/22) 
untersagte das Landgericht 
Hamburg vier Äußerungen; 
dazu gehört auch die Täu-
schung über den Ursprung 
des Corona-Virus. Andere 
ebenfalls angegriffene Äu-
ßerungen wurden als zuläs-
sige Meinungsäußerungen 
eingestuft. Die Kosten die-
ses Verfahrens müssen sich 
die beiden Parteien teilen. 

Die juristische Auseinander-
setzung um das Cicero-Inter-
view geht gleichwohl weiter, 
denn Prof. Wiesendanger hat 
bereits Widerspruch gegen 
die Entscheidung des Land-
gerichts Hamburg eingelegt. 
Das teilte sein Anwalt Dr. 
Lucas Brost (Partner der 
Kanzlei Brost Claßen in 
Köln) gegenüber dem Por-
tal Legal Tribune Online 
(LTO) mit. (ps)

Der Teilerfolg, den Google 
und Meta am 1. März 2022 
mit ihren Eilanträgen gegen 
das neue Netzwerkdurch-
setzungsgesetz (NetzDG) 
beim Verwaltungsgericht 
Köln erzielt haben, stellt 
die Internet-Konzerne of-

fenkundig 
nicht zu-
f r i e d e n . 
Gegen die Beschlüsse des 
VG Köln (Az.: 6 L 1277/21 
(Google) und 6 L 154/54 
(Meta)) haben beide am 16. 
bzw. 17. März 2022 beim 
Oberverwaltungsgericht 
des Landes Nordrhein-
Westfalen in Münster Be-
schwerde eingelegt. In der 

e r s t e n 
I n s t a n z 
ist klar 

gestellt worden, dass die 
Meldepflichten des §3a des 
NetzDG gegen das Unions-
recht verstoßen. Sie müssen 
danach nicht die Nutzer-
daten von mutmaßlichen 
Straftätern in großem Stil 
an das Bundeskriminal-
amt liefern.

Aber bei dem Punkt, ob die 
Betreiber sozialer Netz-
werke dazu verpflichtet 
werden können, auf An-
trag betroffener Nutzer ihre 
Löschentscheidungen zu 
überprüfen, waren Google 
und Meta unterlegen. Die-
sen Aspekt sollen dann die 
OVG-Richter klären. (ps)

Die 2021 gestartete Fach-
zeitschrift SpoPrax – Sport-
recht und E-Sportrecht 

in der Praxis wechselt mit 
Ausgabe 5/2022 vom Hygge 
Verlag Karlsruhe zum No-
mos Verlag in Baden-Baden.  
Das Magazin richtet sich an 
Rechtsanwält:innen, steuer-
beratende Berufe und die Ju-
stiz, Sport- und E-Sportver-
eine und -verbände sowie die 
Marketing-, Werbe-, Medien- 
und Event-Branche. Die öko-
nomische und gesellschaft-
liche Bedeutung des Sports 
und E-Sports wächst seit 
Jahren ausgesprochen stark. 
Damit steigt auch der Bedarf 
an rechtlicher Formation. Für 

die Beck-Tochter Nomos ist 
SpoPrax eine attraktive Er-
gänzung des Portfolios. 

SpoPrax-Herausgeber Dr. 
Markus Schütz: „Wir freu-
en uns sehr, dass die SpoPrax 
fortan im Nomos Verlag er-
scheinen wird. Nomos passt 
mit seinem Programm in 
hervorragender Weise zu den 
Zielen und der Ausrichtung 
der SpoPrax und wir fühlen 
uns hier bestens aufgehoben.“

Nomos-GF Thomas Gottlö-
ber: „Die SpoPrax als moder-
ne Praktiker-Zeitschrift fügt 
sich perfekt in unser beste-
hendes Sport- und E-Sport-
rechtsprogramm ein, das wir 
in den nächsten Jahren noch 
weiter ausbauen wollen. Mit 
Dr. Markus Schütz haben wir 
einen der führenden Sport-
rechtsexperten in Deutsch-
land als Herausgeber, der von 
einem hochkarätigen Beirat 
unterstützt wird.“ (ps)

LG Hamburg verbietet Äußerungen im Cicero-Interview

NetzDG: Google und Meta legen beim OVG Münster Beschwerde ein

Nomos übernimmt das Magazin SPOPRAX
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Die 25 neuen Titel

B
Barrierefrei Erleben
Bastian Schlüter: Der Crime-Reporter
Beste Woche
BiZmArt – Business meets Art

D
Der Diagnose auf der Spur
Deutz kommt!
Die Bürgermeisterin

F
Female Leader Shop
Female Leadershop
Fleischfrei
Fleischfrei: 60 Lieblingsrezepte, die satt machen und gesund 

sind
Freunde sind mehr

L
Lamia

M

Music Impossible

N
Nachtschicht: Einsatz für die Lebensretter

S
Silverpoint – Reise in rätselhafte Welten

T
Tambiente
Tatort – Liebeswut

V
Volles Haus

W
Wintertraum

Z
Zimmer mit Stall – Das Wunder von Wiesenried
Zimmer mit Stall – So ein Zirkus
Zimmer mit Stall – Sophies tiefer Fall
Zimmer mit Stall – Über alle Berge
Zimmer mit Stall – Viele Töpfe, wenige Deckel

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Lamia

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen für alle 
Medien und sonstigen Werkarten, insbesondere für Druckereierzeugnisse, 
Fernsehen, Film, Hörfunk, Datenträger aller Art, elektronische und digitale 
Medien und Netzwerke sowie Softwareerzeugnisse.

Degeto Film GmbH 
Am Steinernen Stock 1 (Bertramhof) 
60320 Frankfurt am Main

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Barrierefrei Erleben
Wintertraum
Tambiente
Deutz kommt!

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

W&L multimedia solutions GmbH 
Barcelona-Allee 1, 51103 Köln
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Beste Woche

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Deltapark Verlag GmbH 
Süderstraße 73a, 20097 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

BiZmArt – Business meets Art

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Art.Craft.Living 
Hammerbrookstraße 93, 20097 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Volles Haus

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 
elektronische Medien einschließlich Multimedia-Anwendungen (Online- 
und Offline-Dienste).

Seven.One Entertainment Group GmbH 
Medienallee 7, 85774 Unterföhring

61
16

Kranken Kindern 
helfen.
Bitte helfen Sie kranken Kindern mit Ihrer  
Spende für das neue Kinderzentrum Bethel.

Online spenden unter: www.kinder-bethel.de

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantschaft 
Titelschutz in Anspruch für

Bastian Schlüter: Der Crime-Reporter
Nachtschicht: Einsatz für die Lebensretter

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen, Schriftarten, Abwandlungen, 
Abkürzungen, Titelkombinationen, grafischen Gestaltungen, Untertiteln 
und Zusammensetzungen für alle Medien einschließlich Printmedien, Film, 
Hörfunk, Fernsehen, Software, Off- und Onlinedienste sowie Onlinemedien 
und Multimediaanwendungen sowie für sonstige audiovisuelle, elektro-
nische und digitale Medien und Netzwerke.

HEUSSEN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
Brienner Straße 9, 80333 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für

Zimmer mit Stall – Über alle Berge
Zimmer mit Stall – So ein Zirkus
Zimmer mit Stall – Das Wunder von 
 Wiesenried
Zimmer mit Stall – Viele Töpfe, wenige 

Deckel
Zimmer mit Stall – Sophies tiefer Fall

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

ROXY FILM GmbH 
Friedrichstraße 17, 80801 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

Female Leader Shop
Female Leadershop

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

LAKOULA limited collection 
Sankt Anna Straße 13, 80538 München





5

Nr. 1557, Woche 11, 18. März 2022
       DER 

TITELSCHUTZ 
             ANZEIGER

DER TITELSCHUTZ ANZEIGER

Presse Fachverlag GmbH & Co. KG
Nebendahlstraße 16 · 22041 Hamburg

Fon: +49 40 609009-0 · Fax: +49 40 609009-66

www.titelschutzanzeiger.de   ·   auftrag@titelschutzanzeiger.de

Verleger/Herausgeber:  Peter Strahlendorf (v.i.S.d.P.) (ps)

Titelschutzanzeigen: Silke Reyher-Timmann (verantwortl.) (-57)

Redaktion: Nicole Möller (nm) (-10)
 moeller@titelschutzanzeiger.de 

Der Titelschutz Anzeiger   
Erscheinungsweise:  wöchentlich freitags als PDF
 monatlich als Printexemplar

Druckaufl age:  5.400
Verbreitete Aufl age:  5.200

ISSN: 2568-9762 

Empfängerkreis:  Medienanwälte/Fachjuristen, Justitiare,  
 Geschäftsführer und Entscheider in   
 Verlagen, Hörfunk- und TV-Anstalten, 
 Produzenten von audiovisuellen, digitalen 
 und elektronischen Medien (Film, Fernsehen,
  Video, Tonträger, Software)

Bezugspreis Printexemplar:  p.a. 60,- Euro inkl. Versand, zzgl.  USt.  
 (Ausland: zzgl. Versandkosten) 
 – für o.a. Empfängerkreis kostenlos –

Preis Titelschutzanzeige:  Grundpreis für einen Titel 110,- Euro,  
 jeder weitere Titel innerhalb einer 
 Anzeige plus 20,- Euro, jeweils zzgl. USt.
 Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 11
 vom 1.1.2021

Anzeigenschluss:  freitags, 14 Uhr
 
Bankverbindung:  Hamburger Sparkasse
 IBAN: DE35 2005 0550 1105 2126 49
 BIC/SWIFT: HASPDEHHXXX
 
 Handelsregister HRA 96 228
 Ust.-Id-Nr. DE813310785

Druck:  Lehmann Offsetdruck und Verlag GmbH
 Gutenbergring 39, 22848 Norderstedt

© 2022 Presse Fachverlag, Hamburg. Alle Rechte beim Verlag. Auch der 
auszugsweise Nachdruck oder Vervielfältigungen, die ganze oder teilweise 
Übernahme der systematischen Einteilung sowie die gewerbliche Nutzung 
der Adressen- oder Namensmaterialien sind nicht gestattet. Anzeigenent-
würfe des Verlages sind urheberrechtlich geschützt. Der Verlag hat die al-
leinigen Nutzungsrechte für die von ihm erstellten Anzeigen. Übernahme 
nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung. Die Rechte für die Nutzung 
von Artikeln für elektronische Pressespiegel erhalten Sie über PMG Presse-
Monitor GmbH, Tel. 030/28493-0 oder www.presse-monitor.de

Impressum

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Fleischfrei
Fleischfrei: 60 Lieblingsrezepte, die satt 

machen und gesund sind

in allen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, Abwand-
lungen einschließlich Zusätzen, Abkürzungen und Schriftarten als Einzel-, 
Reihen- Haupt- und Untertitel zur Verwendung in allen Medien und für 
alle Werkarten, insbesondere für alle Printmedien und Druckerzeugnisse, 
Software-Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen und sonstige audiovisu-
elle Medien, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, ferner für elektronische 
und digitale Medien einschließlich Podcasts und Netzwerke einschließlich 
Online-Medien, Online- und Offline-Dienste sowie sonstige Mediendienst-
leistungen und Medienprodukte aller Art, für Domain-Bezeichnungen, 
Multimedia-Anwendungen, für Event-Merchandising sowie für Messen, 
Kongresse und sonstige Veranstaltungen aller Art.

Wort & Bild Verlag Konradshöhe GmbH & Co. KG 
Konradshöhe 1, 82065 Baierbrunn

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Die Bürgermeisterin
Freunde sind mehr
Tatort – Liebeswut
Der Diagnose auf der Spur
Music Impossible
Silverpoint – Reise in rätselhafte Welten

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, Ab-
wandlungen und Schriftarten für Druckerzeugnisse, Software-Erzeugnisse, 
Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektro-
nische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM; 
DVDs; CD-I, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Anwaltskanzlei Bettina Krause 
Hauptstraße 23, 82327 Tutzing


